
 

 
 

 

                                                
 
 
 
 
 

Ausführungsbestimmungen 
Bündner Gruppenmeisterschaft Gewehr 50m  
 
 
Reg. Nr. 2.7.2 Ausgabe 2018  
 
Art.1 Allgemeines 
 
Grundlagen die im Durchführungsjahr gültigen: 
 

- Reglement für die Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr 50m, 
Junioren und Elite(SGM G-50) 5.53.01 

- Ausführungsbestimmungen für die 
         Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr 50m, Junioren und Elite (SGM    

G50) 5.53.02 
- Reglement BSV für die Bündner Gruppenmeisterschaft Gewehr 50m. 

 
Art. 2 Organisation  
 
Die Organisation der Bündner Gruppenmeisterschaft Gewehr 50m inkl. Final 
obliegt der Abteilung Gewehr10/50m. 
 
Art. 3 Gruppen/Kategorien 
 
Gruppenzusammenstellung: 
 
Elite:   3 Teilnehmer liegend und 2 Teilnehmer kniend 
Junioren:  2 Teilnehmer liegend und 2 Teilnehmer kniend 
 
Jeder Teilnehmer muss lizenziertes A - Mitglied des Vereins sein, mit welchem er 
am Wettkampf teilnimmt. Für Ausländische Schützen gilt die Regelung in den 
Ausführungsbestimmungen des SSV 5.53.02. 
 
Art. 4 Programm 
 
Pro Runde schiesst jeder Teilnehmer 20 Einzelschüsse. 
 
Bei Verwendung von Kartonscheiben sind zwei Wettkampfschüsse pro Scheibe 
erlaubt. 
Die Auswertung der Wettkampfscheiben erfolgt ausschliesslich durch die 
Abteilung Gewehr10/50m. 
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Das «Liegendschiessen» ist für alle Altersstufen (inkl. Seniorveteranen) nur in der 
Stellung «liegend frei» erlaubt. 
 
Am kantonalen Final werden von allen Gruppen zwei Runden à 20 
Einzelschüsse geschossen. Sofern möglich sollen die Finalrunden in 10-tel-
Wertung geschossen werden. 
 
Art. 5 Qualifikation  
 
Für die Qualifikation zum Bündner Gruppenmeisterschafts-Final zählen die drei 
Heimrunden der Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr 50m. 
 
Die Anzahl Finalteilnehmer werden durch den KV BSV bestimmt. 
 
Art. 6 Kosten Final 

 
 Für den Final ist ein Gruppendoppel zu entrichten, dessen Höhe vom KV BSV 

bestimmt wird.  
 
Art. 7 Rangierung Final 
 
Das Total aller Teilnehmer einer Gruppe aus den zwei Finalrunden ergibt das 
Finalresultat.  
Bei Punktgleichheit entscheiden: 
1. Das Gruppenresultat der 2. Runde 
2. Das Gesamtresultat der beiden Kniendschützen der 2. Runde 
3. Das Gesamtresultat der beiden Kniendschützen der 1. Runde 
4. Das Qualifikationsresultat zum Final 
 
Art. 8 Auszeichnungen 
 

 Die drei erstrangierten Gruppen jeder Kategorie erhalten pro Schütze je eine 
Gabe. Die Art der Gaben und deren Wert werden vom KV BSV bestimmt. Die 
Siegergruppen jeder Kategorie werden mit dem Titel „Bündner Gruppenmeister 
Gewehr 50m“ ausgezeichnet, sofern mindestens 5 Gruppen teilnehmen. 
 

 
 

Genehmigt vom KV BSV anlässlich der Sitzung vom 15.Januar 2018 
 
 

 
 
Der Präsident: Carl Frischknecht 
 
 
Die Abteilung 
Gewehr 10/50m. Christian Kühnis 


